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ErwGr

Erwägungsgrund 52 - Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sensibler Daten

1 Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten
sollten auch erlaubt sein, wenn sie im Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen
sind, und – vorbehaltlich angemessener Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und
anderer Grundrechte – wenn dies durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, insbesondere für
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und des Rechts
der sozialen Sicherheit einschließlich Renten und zwecks Sicherstellung und Überwachung der
Gesundheit und Gesundheitswarnungen, Prävention oder Kontrolle ansteckender Krankheiten und
anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren. 2 Eine solche Ausnahme kann zu gesundheitlichen
Zwecken gemacht werden, wie der Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und der Verwaltung
von Leistungen der Gesundheitsversorgung, insbesondere wenn dadurch die Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur Abrechnung von Leistungen in den sozialen
Krankenversicherungssystemen sichergestellt werden soll, oder wenn die Verarbeitung im
öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken dient. 3 Die Verarbeitung solcher personenbezogener
Daten sollte zudem ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie erforderlich ist, um rechtliche Ansprüche,
sei es in einem Gerichtsverfahren oder in einem Verwaltungsverfahren oder einem außergerichtlichen
Verfahren, geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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